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97. Beilage im Jahre 2018 zu den 
Sitzungsberichten des XXX. Vorarlberger Landtages 

Selbstständiger Antrag 

An das 
Präsidium des 
Vorarlberger Landtages 
Landhaus 
6900 Bregenz 

Landtagsd irektion Vorarlberg 
Eingelangt am 

2 4. Okt. 2018 

Zahl ..... ~-~ ..... 9.A~ .. Q.8 .. ~ .. 

,,Mission ZeroV" - Erste klimaneutrale Landesverwaltung" 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Beilage 97/2018 

ilf'll 
der Vorarlbergcr Landesreg1enmg 

f: 2 9. Okt. 2018 
ZI ... .......... . 

24. Oktober 2018 

Mit dem einstimmigen Beschluss des Vorarlberger Landtags vom Juli 2009 wurde die 
Energieautonomie 2050 zum strategischen energiepolitischen Ziel erklärt. Durch 
diesen Beschluss wurden in Vorarlberg die Ziele des Übereinkommens von Paris zum 
Klimaschutz vorweggenommen, welche ab 2050 eine weitgehend C02-freie Lebens
und Wirtschaftsweise in Industrienationen vorsehen. 

Vorarlberg war durch den damaligen Beschluss der Energieautonomie europaweit 
Pionier. In Weiterführung dieser Pionierrolle sollte sich die Landesregierung nun das 
ambitionierte Ziel setzen , die Landesverwaltung ab sofort klimaneutral zu gestalten 
und den Energiebedarf im eigenen Wirkungsbereich der Landesgebäude und des 
Fahrzeugpools höchstmöglich zu reduzieren und spätestens zum Jahr 2040 aus
schließlich durch erneuerbare Energieträger zu decken. Das Land Vorarlberg baut 
damit seine Vorbild- und Vorreiterrolle weiter aus. 

Die Landesverwaltung Vorarlberg kann bereits jetzt ein umfassendes Berichtswesen 
zum Klimaschutz sowie vielfältigen Aktivitäten zur Vermeidung und Reduktion des 
Energieverbrauchs und von C02-Emissionen vorweisen, unter anderem den Ankauf 
von E-Fahrzeugen für den Fahrzeugpool, die Verwendung von Ökostrom und Biogas, 
umfassende energetische Sanierungspläne für Landesgebäude und zahlreiche 
Maßnahmen betreffend die umweltfreundliche Mobilität der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Insgesamt ist die Vorarlberger Landesverwaltung aufgrund umfangreicher 
Vorarbeiten in einer sehr guten Ausgangsposition, im Rahmen der Energieautonomie 
und im Klimaschutz eine vorbildliche Rolle einzunehmen und als erste Landes
verwaltung klimaneutral zu bilanzieren. 



In einem ersten Schritt soll die Klimaneutralität der Landesverwaltung umgesetzt 
werden. Jene Emissionen, die sich derzeit nicht vermeiden lassen, sollen auf 
Grundlage des Landesprogramms Ökoprofit bewertet und in Geld umgerechnet 
werden. Mit diesen Mitteln sollen Energieautonomie-Projekten umgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund stellen die unterzeichnenden Abgeordneten gemäß § 12 der 
Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages folgenden 

ANTRAG: 

„Vor dem Hintergrund, dass die Vorarlberger Landesverwaltung bereits jetzt einen 
wesentlichen Beitrag zur Energieautonomie leistet, wird die Vorarlberger Landes
regierung im Hinblick auf ihre Vorbildwirkung bei Energieautonomie und Klimaschutz 
beauftragt, 

1. die Vorarlberger Landesverwaltung ab 2019 klimaneutral zu organisieren. Die trotz 
Reduktionsbemühungen nicht vermeidbaren C02-Emissionen sollen auf Grundlage 
des Landesprogramms Ökoprofit bewertet und in Geld umgerechnet werden. Mit 
diesen zusätzlichen Mitteln sollen Energieautonomie-Projekte umgesetzt werden. 
Die Bewertung der C02-Emissionen erfolgt zu Preisen, die international als für eine 
hinreichende Lenkungswirkung notwendig erachtet werden. Diese Zielsetzung 
umfasst alle Gebäude des Landes 1, den Fahrzeugpool des Landes sowie sämtliche 
Dienstreisen; 

2. den Energiebedarf im eigenen Wirkungsbereich, das sind die Landesgebäude und 
der Fahrzeugpool, bis 2040 höchstmöglich zu reduzieren und durch erneuerbare 
Energieträger zu decken2. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Umsetzungskonzept 
für die Jahre 2020 bis 2030 zu beschließen, das folgende Maßnahmen enthält: 

a) Ersatz aller bestehenden Ölkessel durch Anlagen auf Basis erneuerbarer 
Energieträger bis Ende 20203

, 

b) Stufenplan zur energetischen Sanierung der Landesgebäude bis 2030. Die 
Sanierungen sind als Best Practice Sanierungen umzusetzen. Der verbleibende 
Energieverbrach ist durch erneuerbare Energieträger zu decken, 

c) Ausführung von Neubauten als Niedrigstenergiegebäude. Der sehr niedrige 
Energiebedarf ist mit erneuerbaren Energieträgern zu decken, 

1 Gebäudeliste des Landeshochbauamtes „Energiebericht 2016" 
2 Ausgenommen von der Bedarfsdeckung mit erneuerbaren Energieträger sind Anlagen zur Spitzenlastabdeckung 
und Notbetrieb und bei Fahrzeugen in den Bereichen, wo keine wirtschaftlich vertretbare marktfähige 
alternative zur Verfügung steht (derzeit z. B. bei schweren Nutzfahrzeugen zB.: Flußbauhof udgl.) 
3 Ausgenommen ist der Straßenstützpunkt Felsenau. Dieser Umbau erfolgt umgehend nach Klärung der weiteren 

Nutzung). 



• 

d) geeignete Dachflächen von Landesgebäuden sind bestmöglich mit Solar- und/ 
oder Photovoltaikanlagen auszustatten, sofern dem nicht begründbare Um
stände (z. B. Denkmalschutz, Orts- und Landschaftsbild, Sanierungszeitpunkt 
usw.) entgegenstehen, 

e) Deckung des gesamten landeseigenen Strombedarfs zu 100 % mit Strom aus 
erneuerbaren Quellen, 

f) Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger am gesamten Endenergie
bedarf der Landesgebäude für Heizung, Kühlung und Strom auf 90 % im Jahr 
2030, 

g) bei der Anschaffung neuer Dienst-PKWs, die zusätzlich oder als Ersatz für aus
zumusternde Fahrzeuge in Betrieb gehen, wird der Fokus weiterhin auf Elektro
fahrzeuge gelegt, sofern für deren Einsatzbereich keine Ausschließungsgründe 
(Allradtauglichkeit, Geländegängigkeit, Transportfunktion, Langstreckentaug
lichkeit, etc . .) bestehen; 

3. nach einer Evaluierung der umgesetzten Maßnahmen für die Jahre 2030 bis 2040 
einen weiteren Maßnahmenplan zur Erreichung des Gesamtziels zu erstellen und 
diesen dem Landtag zur Beschlussfassung vorzulegen; 

4. dem Vorarlberger Landtag alle drei Jahre über den Umsetzungsstand zu berichten." 
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